
l~ Beiblatt 

Zur Antrage der Abg.,· Ir erz eIe und Gen0S!3en~ betr€ffend Fahl'prEdtl

ermäseigung für Schwerkr5.egsbesohf.1:igte und Opfr:::r' ·:h.)$" Kampfes um ein :t're:te s, 

demok:J:'atische~ Österreich auf' den lnl.tobuelinien der 'Qsterreichischen l!und('.1s

bahn und der Bund~sposti' teilt Butdesminister für Verkehr und verstaatlioht~ 

Betriebe Dipl'o-Ingo W 8 1 d b r u. n l n erfolgendes mit!! 

Nach 'den gel tende.nBest immu.ngen werden Kriegsblinde und Schwerkriegs

besohä.digte mit einer Minderu.ng de~ Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 ~ 

im Ortsverkehr der Autobusli.nien der Österrei'Jhischen Bund.esbahnen ur-.d der 

Österreiohischen ?ost- un'd TelegrapheIrverwaltung unentgeltlich bef<5rdert. 

wobei sioh d.iese unentgeltliche Beförderung bei Schwerkriegsbesohädigten, 

die einer B tändigen Beglei tung bedürfen, auch 8'.lf die Begle itperson oder 

den Blindenführhund erBtreckt~ 

Im sonstigen Verkehr der genannten Autobuslinien geniessen Kriegs -

blinde und jene Schwerkriegsbeschädigten bzw" diesen gesetzlich gleioh

gestellte Opfer des Kampfes um ein freies:, demokratisches Öete;rre1ch, 

die einefflegezulage beziehen, eine 50prozentige Fahrpreisermässigung. 

, ;-ie I:rianspruchnahmedieaer 13eginsi;igung is'l; an den Besitz eines zusätz

lichen Beiblattes zu de:n für die Bundesbahnlinien gel t€nden Ausweis ge-
, '. 

bunden~ das, ebenso wie der ,4.ilsweis; vom zuständigen Landeeinvalidenamt 

IX',;' stellt wird", .Auoh in diesen Fällen wird dfe notwendige Begleitperson 

oder der Blinasnfühl']:;.llnd gebühren.frei befördert. ' 

Eine Ausdehnung diES.J:l;' F.:1hrprd sermä.ssigung auf weiterE als die ge

nannten I'ersonengruppen kann aus wirtschaftliohen Gründen leider nioht in 

Erwägung gezogen werde;;}> 

Soweit die von den vorgenannten Begünstigungen nicht erfassten be

treffenden :tersonen in .Arbeit stehen9 konunen für diese die gleichfalls 

eine 50prozentige Fahrpreisermässlgung gewährenden Arbeiter-Woc~en- bzw. 

Zeitkarten in Betracht. 
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